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99/06 See- und Binnenschifffahrt 

Text 

Artikel 10. 

Vorbehaltlich späterer Vereinbarungen werden die in den einzelnen Staaten bestehenden 
Vorschriften über die Beschränkung der Haftung der Schiffseigentümer sowie die Rechtsverhältnisse aus 
Beförderungsverträgen und anderen Verträgen durch die gegenwärtigen Bestimmungen nicht berührt. 
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